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Beilage 7 zum Merkblatt 4 AVO Verkehr 2017 

Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Punkten gemäß § 2 Abs. 2 Z 1 bis 
Z 8 ArbeitnehmerInnenschutzverordnung Verkehr 2017 

Die gesamten Rechtsvorschriften inklusive Stammfassung und Änderungen finden Sie im 
Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS): 

• ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 
• ArbeitnehmerInnenschutzverordnung Verkehr 2017 (AVO Verkehr 2017) 
• Sicherheitsvertrauenspersonenverordnung (SVP-VO) 
• Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO) 

zu Z 1: Nachweise über die Bestellung geeigneter Personen gemäß § 3 Abs. 6 
ASchG, die auf die Durchführung und Einhaltung der notwendigen 
Schutzmaßnahmen zu achten haben 

Es ist zu beschreiben, wie im Unternehmen sichergestellt wird, dass Personen gemäß § 3 
Abs. 6 ASchG zur Überwachung der Durchführung und Einhaltung der notwendigen 
Schutzmaßnahmen in den jeweiligen Arbeitsstätten bestellt werden, wie für diese 
Personen die Befugnis zur Anordnung und Durchsetzung sichergestellt ist und welche 
Aufzeichnungen darüber geführt werden. Eine namentliche Bekanntgabe der Personen 
gemäß § 3 Abs. 6 ASchG bzw. die Vorlage von konkreten Bestellurkunden ist nicht 
erforderlich.  

zu Z 2: Nachweise über die Bestellung der Sicherheitsvertrauenspersonen 
gemäß § 10 ASchG und SPV-VO 

Es ist zu beschreiben, wie im Unternehmen sichergestellt wird und wer dafür zuständig ist, 
dass entsprechend der SVP-VO die jeweilig erforderliche Mindestanzahl an 
Sicherheitsvertrauenspersonen unter Beachtung der entsprechenden Bestellungsprozesse 
bestellt und nach Ende der Funktionsperiode nachbestellt wird und welche 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008910
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007661
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009007&TabbedMenuSelection=BundesrechtTab
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009021
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Aufzeichnungen darüber geführt werden. Eine namentliche Bekanntgabe der 
Sicherheitsvertrauenspersonen bzw. die Vorlage von konkreten Bestellurkunden ist nicht 
erforderlich.  

zu Z 3: Nachweise über die sicherheitstechnische Betreuung gemäß § 73 ASchG 

Es ist zu beschreiben, wie im Unternehmen die sicherheitstechnische Betreuung unter 
Beachtung der erforderlichen Kriterien für die erforderliche Anzahl der 
Sicherheitsfachkräfte sichergestellt oder durch ein sicherheitstechnisches Zentrum), und 
welche Aufzeichnungen darüber geführt werden. Eine namentliche Bekanntgabe einzelner 
Personen bzw. die Vorlage von konkreten Bestellurkunden, Zeugnissen, Verträgen, etc. ist 
nicht erforderlich.  

zu Z 4:  Nachweise über die arbeitsmedizinische Betreuung gemäß § 79 ASchG 

Es ist zu beschreiben, wie im Unternehmen die arbeitsmedizinische Betreuung unter 
Beachtung der erforderlichen Kriterien sichergestellt wird (z.B. durch Beschäftigung 
betriebseigener Arbeitsmediziner bzw. durch Inanspruchnahme externer Arbeitsmediziner  

oder durch Inanspruchnahme eines arbeitsmedizinischen Zentrums), und welche 
Aufzeichnungen darüber geführt werden. Eine namentliche Bekanntgabe einzelner 
Personen bzw. die Vorlage von konkreten Bestellurkunden, Verträgen, etc. ist nicht 
erforderlich.  

zu Z 5: Nachweise über die organisatorische Einordnung der 
Präventivfachkräfte gemäß § 83 Abs. 7 ASchG 

Es ist zu beschreiben, wie im Unternehmen die organisatorische Einordnung der 
betriebseigenen Präventivfachkräfte bzw. deren Leitung erfolgt. Dies kann beispielsweise 
durch eine Beschreibung oder durch die Vorlage eines Organigramms erfolgen, aus 
welchem die organisatorische Einordnung der Präventivfachkräfte ersichtlich ist. 
(Stabstellenfunktion)  
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zu Z 6: Nachweise über die Einrichtung der Arbeitsschutzausschüsse gemäß 
§§ 88 und 88a ASchG 

Es ist zu beschreiben, welche Arbeitsschutzausschüsse im Unternehmen eingerichtet sind, 
bzw. das Erfordernis der Einrichtung ab 100 Arbeitnehmer bekannt ist und bei Zutreffen 
der Voraussetzungen umgesetzt wird und welche Aufzeichnungen darüber bestehen. Die 
Vorlage einzelner Unterlagen zur Zusammensetzung der Arbeitsschutzausschüsse, 
Protokolle von Arbeitsschutzausschüssen, etc. ist nicht erforderlich.  

zu Z 7: Nachweise über die Erstellung der Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokumente gemäß §§ 4 und 5 ASchG und DOK-VO 

Es ist zu beschreiben, wie im Unternehmen die Erstellung, Überprüfung und laufende 
Anpassung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente organisatorisch und 
strukturell im Eisenbahnunternehmen umgesetzt wird, wer dafür zuständig ist, wie die 
Einhaltung dieser Bestimmungen überwacht wird und welche Aufzeichnungen darüber 
geführt werden. Die Vorlage einzelner Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument, etc. 
ist nicht erforderlich. 

zu Z 8: Nachweise über die Durchführung der Koordination gemäß § 8 ASchG 

Es ist zu beschreiben, wie organisatorisch und strukturell sichergestellt wird, dass die 
Koordinationspflichten mit anderen Arbeitgebern (Eisenbahnunternehmen und andere 
Unternehmen) wahrgenommen werden, und welche Aufzeichnungen darüber geführt 
werden. Die Vorlage einzelner konkreter Unterlagen wie z.B. Protokolle von 
Koordinationsbesprechungen, etc. ist nicht erforderlich. 

Erstellt von 
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